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II -11 SJ !jder Bei lagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr.Helga Rabl-Stadler 
und Kolleoen 
an den Bun~esm1n1eter für Arbeit und 30a141e8 

betreffend gesetzeswidriqe Dienstanweisung im Landessrbeitaamt 

Nle~eröeterre1ch 

Das Auslanderbe8chaft~gungBge8etz (BGB1218/75 L.d.F. 8GBI 

321/88) sieht u.a. als VoraussetzunCJ zur Erteilung der 
8esch~!t~9un9s~ewl111gun9 (54 Aha 1 Z~ 6) das vorliegen einer 

Erklärung übe.c die VerständiCjlUnq des Betrieberates oder der 

Personal vertretung von der beabsichtigten B1nstelluni des 

Auslä.nders vor. 
Eine Dienstanweisung des Landesarbeitl5amtes NiederOsterreic::h 
(DA III/19, 23.5.90) weiat Lm Gegensatz zu dieser gesetzlichen 

Bestümnung an, da~ bei Vorhandensein eines Betriebsrates oder 
e~ner Pereonalvertretung deren UntereQhr~ft AU! Antr~gen zur 

Ausstellung einer Sicherung8bescheinigung brow. Erteilung einer 
Beechäft~gungebew~ll~gung au varlangon ~8t. 

An9coichts dieser nLcht dem AUBländerbeBchäftL~un9B~eBetz ent

sprechenden Dienstanweisung stallen die unterfertigten Abgeordne

ten dn den BündeeminLeter fUr Arbeit und 50~ialeo foli~nd~ 

1. In welchen anderen Landeaarbeitaämtern bestehen ebenBo wie 1m 

~andesarbe1t8amt Niederösterreich D!enetanwe1sungen, die die 

unter8chr~ft des ~etrleDsrate8 verlangen? 

Z. Nann beab81cht1gen 51e, d1eee g8Betzl1ch·n1cht gedeckte vor

ganqewsise abzustellen? 
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